
Aktionsbündnis U81
                                                   contra monströser Hochbahnbrücke

                                                                          
Lesens- und Wissenswertes

http://tinyurl.com/or3t6cy

Am 31. Januar 2019 hat der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf mit den Stimmen von Herrn  
Oberbürgermeister Thomas Geisel und den Fraktionen von SPD, GRÜNEN und FDP gegen 
die Stimmen aller anderen Parteien folgendes beschlossen:

1.) Der Rat der Stadt beschließt die Ausführung und Finanzierung des Projektes Stadtbahn 
U81, 1. Bauabschnitt Freiligrathplatz – Flughafen Terminal mit Gesamtkosten in Höhe von 
230.300.000 Euro brutto (Stand 26.09.2018) unter Vorbehalt eines rechtskräftigen Plan-
feststellungsbescheides und Zuwendungsbescheides sowie unter Vorbehalt der Geneh-
migung eines zuwendungsunschädlichen Baubeginns für die vorgezogenen Baumaßnah-
men.                               [Hervorhebungen von mir]

2.) Der Rat stimmt der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von bis zu 6,4 Mio. EUR 
(netto), gegebenenfalls zuzüglich Steuern, und der überplanmäßigen Bereitstellung von 
Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bis zu 23,7 Mio. EUR mit Kassenwirksamkeit 
2020 durch Frau Stadtkämmerin Schneider zu.

3.) Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass mit den vorbereitenden Baumaßnahmen mit einem 
Volumen von bis zu 16 Mio. EUR vor abschließender Rechtskraft des Planfeststellungs-
beschlusses und Vorliegen eines verbindlichen Zuwendungsbescheides begonnen wird. 

Auf ausdrückliche Nachfrage bestätigte Frau Beigeordnete Cornelia Zuschke, dass mit den 
vorbereitenden Baumaßnahmen (Baumfällungen, Leitungsverlegungen, provisorische 
Signalanlage U79, Gleisbaumaterial für vorgezogene Maßnahmen) erst begonnen wird,            
wenn ein Planfeststellungsbeschluss vorliegt.   

Deshalb sind alle Meldungen, die U81 wird jetzt gebaut und man könne gar nichts mehr 
dagegen tun, falsch!

Richtig ist, dass erst dann, 
• wenn ein Planfeststellungsbescheid rechtskräftig ist und Baurecht vorliegt,
• wenn Klagen gegen den Planfeststellungsbescheid keine aufschiebende Bauwirkung hatten, 
• wenn die Klagen letztinstanzlich zu Ungunsten der Bürger in Lohausen und Stockum aus-

gingen,  
• wenn die Zuwendungsgeber einem zuwendungsunschädlichen Baubeginns für die vorge-

zogenen Baumaßnahmen zugestimmt haben, 
• wenn die Zuwendungsgeber die Zuwendungsbescheide erlassen haben  

und durch den Ablauf von Zeit und Ereignissen (z.B. eine andere Zusammensetzung/Mehrheit im 
Düsseldorfer Stadtrat nach der Kommunalwahl 2020 ändert den obigen Beschluss ab) auch nichts 
ändern sollte, dass erst dann die U81, 1. Bauabschnitt in monströser Hochbrückenlage gebaut 
werden wird. 
Deshalb gilt auch weiterhin: Engagieren, Mitdenken, Mitarbeiten, Mitgestalten und Spenden.   
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

           Für weitere Auskünfte und Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Aktionsbündnis U81  (ein Arbeitskreis des Heimat- und Bürgervereins Lohausen-Stockum e.V.)
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